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Regeste

Ausstandsbegehren in den Verfahren B-7062/2017, B-1202/2018 und B-1369/2018 |
Grundrecht

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) publizierte am 24. November 2017 die
Vergabe des Dienstleistungsauftrags für das Projekt ASALfutur betreffend das vom
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) zu betreibende Informationssystem zum Vollzug
der Arbeitslosenversicherung und zur Unterstützung der Arbeitsvermittlung. Nicht
berücksichtigt wurde das Angebot der Bewerberin A.________ AG. Diese gelangte gegen
den Vergabeentscheid mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht (Verfahren
B-7062/2017). Das Bundesverwaltungsgericht wies das damit verbundene Gesuch um
aufschiebende Wirkung mit Zwischenentscheid vom 16. Februar 2018 ab. Dagegen
gelangte die A.________ AG mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an
das Bundesgericht (Verfahren 2C_197/2018); das auch für das bundesgerichtliche
Verfahren gestellte Gesuch um (sofortige) Gewährung der aufschiebenden Wirkung wies
das präsidierende Mitglied der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung mit Verfügung vom 2.
März 2018 ab. Auf das in der Folge gestellte Ausstandsgesuch gegen (vorab) Bundesrichter
Seiler und Zünd sowie gegen weitere Bundesrichter (inn) en trat das Bundesgericht mit
Verfügung 2C_197/2018 vom 25. Juli 2018 nicht ein, weil keine tauglichen
Ausstandsgründe geltend gemacht worden waren. Das Verfahren 2C_197/2018 wurde mit
Verfügung vom 30. Juli 2018 wegen Dahinfallens des Rechtsschutzinteresses
abgeschrieben.

E. 1.2
Am 17. Februar 2018 beantragte die A.________ AG im Verfahren B-7062/2017 den
Ausstand der Instruktionsrichterin Eva Schneeberger (Ausstandverfahren B-1202/2018).
Nach Ausdehnung des Ausstandsbegehrens auf weitere Gerichtspersonen des
Bundesverwaltungsgerichts eröffnete dieses diesbezüglich das Ausstandsverfahren
B-1369/2018 und vereinigte es mit dem Ausstandsverfahren B-1202/2018. Am 9. März
2018 wurde auch der Ausstand der für die Ausstandsverfahren eingesetzten
Instruktionsrichterin sowie des Präsidenten des Bundesverwaltungsgerichts beantragt,
worauf das Ausstandsverfahren B-1493/2018 eröffnet wurde. Mit Urteil vom 15. März
2018 wurden die bereits vereinigten Ausstandsverfahren B-1202/2018 und B-1369/2018
mit dem Ausstandsverfahren B-1493/2018 vereinigt. Die Ausstandsbegehren wurden
abgewiesen, soweit darauf einzutreten war oder sie nicht gegenstandslos geworden waren.

E. 1.3



Die A.________ AG gelangte, nach Abweisung des Gesuchs um aufschiebende Wirkung
im Verfahren 2C_197/2018 am 2. März 2018, mit verschiedenen Eingaben an das
Bundesgericht, wobei sie auch auf die Ausstandsverfahren des Bundesverwaltungsgerichts
Bezug nahm. Am 13. April 2018 erhob sie namentlich ausdrücklich Beschwerde gegen das
Urteil vom 15. März 2018 betreffend den Ausstand. Sie beantragt unter anderem, die in der
Rechtsschrift ausdrücklich genannten Gerichtspersonen des Bundesverwaltungsgerichts
und des Bundesgerichts (was letztere betrifft, s. Verfügung 2C_197/2018 vom 25. Juli
2018) seien wegen Rechtsverweigerung in den Ausstand zu versetzen. Die Rechtsschrift
enthält - wie auch spätere Eingaben - weitere Begehren, so auf Feststellung der Ungültigkeit
von Bundesverwaltungsgerichtsentscheiden im Zusammenhang mit der nicht gewährten
aufschiebenden Wirkung, auf Rückgängigmachung der bereits abgeschlossenen Verträge
mit der Zuschlagsempfängerin, auf Sistierung des Verfahrens, bis geklärt sei, warum
insgesamt 16 Gerichtspersonen an der Rechtsverweigerung in unterschiedlichen
Ausprägungen beteiligt seien, sowie auf Schadenersatz. Eine umfangreichere Rechtsschrift
betreffend das Urteil vom 15. März 2018 datiert vom 18. April 2018. Das Bundesgericht hat
diesbezüglich das vorliegende Verfahren 2C_336/2018 eröffnet, das einzig jenes Urteil und
die darin behandelten Ausstandsbelange zum Gegenstand hat.

E. 2.1
Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG haben Rechtsschriften die Begehren und deren
Begründung zu enthalten. Die Begründung muss sachbezogen sein. Die Beschwerde
führende Partei muss bezogen und beschränkt auf den Verfahrensgegenstand in gezielter
Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen
Erwägungen in gedrängter Form plausibel darlegen, inwiefern die Vorinstanz welche
Rechte bzw. Rechtsnormen verletzt haben soll ( BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f. mit
Hinweisen).

E. 2.2
Das Bundesverwaltungsgericht erläutert in E. 2 seines Urteils vom 15. März 2018 die
allgemeinen prozessualen Regeln für das Ausstandsverfahren vor dieser Instanz. In E. 3
werden die sich aus Art. 34 ff. BGG und Art. 30 Abs. 1 BV sowie Art. 6 Ziff. 1 EMRK
ergebenden Grundsätze richterlicher Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und
Unvoreingenommenheit dargestellt. Namentlich wird der Aspekt Vorbefassung behandelt
und die Frage erwogen, wie es sich verhält, wenn eine Partei einen Richter darum ablehnen
will, weil dieser nach ihrer Auffassung Verfahrensfehler begangen oder sonst wie falsch
entschieden habe. In E. 4 prüft es auf dem Hintergrund der dabei gefundenen Kriterien für
jede einzelne von der Beschwerdeführerin abgelehnte Gerichtsperson, wie es sich mit den
Ausstandsrügen verhält. Die Beschwerdeführerin setzt sich mit den rechtlichen Grundlagen
des Ausstandsrechts (und der entsprechenden E. 3 des angefochtenen Urteils) auch nicht
ansatzweise auseinander. Ihren Äusserungen fehlt es damit von vornherein an einem
Fundament für ihre gegenüber einzelnen Gerichtspersonen des Bundesverwaltungsgerichts
erhobenen Rügen der Befangenheit. Die Vorbringen beruhen darauf, dass sie von einer
grundlegend fehlerhaften Abwicklung des Vergabegeschäfts, einem falschen
Vergabeentscheid und einer rechtsverweigernden Ablehnung des Begehrens um
aufschiebende Wirkung ausgeht. Sie wiederholt vor Bundesgericht nur, was sie schon dem
Bundesverwaltungsgericht zur Begründung der Ausstandsbegehren vorgetragen hatte;
dieses hat die Vorwürfe im durch den Rahmen des Ausstandsverfahrens gebotenen
Ausmass berücksichtigt und dargelegt, warum sie nicht geeignet sind, Anlass für die



Ablehnung von Gerichtspersonen zu geben. Die Kritik am Vergabeverfahren durch die
Beschwerdeführerin nimmt keinen Bezug auf die Belange des Ausstandsrechts, namentlich
auf die Frage, unter welchen Voraussetzungen (Verfahrens-) Fehler ausnahmsweise Anlass
für eine Ablehnung geben könnten und inwiefern diese vorliegend gegeben wären.

E. 2.3
Die Beschwerde enthält offensichtlich keine im Hinblick auf die allein streitige
Ausstandsproblematik massgebliche und damit keine sachbezogene Begründung ( Art. 108
Abs. 1 lit. b BGG ). Es ist darauf mit Entscheid des Abteilungspräsidenten als Einzelrichter
im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 2.4
Diesem Verfahrensausgang entsprechend sind die Gerichtskosten ( Art. 65 BGG ) der
Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 erster Satz BGG).
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